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Sehr geehrier ~ e r r  - 
uns liegt ein Antrag auf Erlaubnis von Erdwarmenvbung von Herrn und Frau Dittmar. 
Am Sonnenhang 27. Bad Schwalbaäi-Heirnbach vor. 
Das Bauvorhaben liegt irn ScnmbeMet des frinkwasserbiunnes Heimbach und somit 
in einem waserwirtschaftlich ungllnsügen Gebiet 
Wr haben daher das Hess. Landesamtiiir Umwelt und Geologie um Stellungnahme gebeten. 

Herr D r . ,  HLUG hat und numehr rniigeteik, dass er, beabsichtigt, das Bauvorhaben aus 
hydrogeologischer SicM 

abzulehnen. 
Die geplante Bohmna lieat arn Rande der Schutaone 11. nurca. 180 vom Brunnen eniiernt. 
Bei de; Hestellung der ~Öhrung kann hierbei eine GeBhrdunglzeitweise Beeintrfichtigung des Brunnens 
nicht vollkommen ausgeschlossen werden. 

Eine waaserrcchtlioho Erlaubnis kann deshalb nicht in A i d c M  (lestellt werden. 

Brie informieren Sie Herrn und Fmu W i r e n t s p r e c h e n d  und teilen Sie uns mit, ob der Antrag auf 
wasserrechtliche Erlaubnis unter den 

gegebenen Vorausseizungen aufrechi erhalten werden soll. 

Hinweis: FOr einen förmlichen Ablehnungsbescheki sowie für eine ofizielle Stellungnahme des HLUG 
mlJssten Vowakungskoston erhoben wotzJen. 

Alleiri iür eine Stellungnahme des HLUC wtlrdcn W. 200 Euro erhoben. 

Fllr Riickfragen stehen wir oder Herr Dr. I HLUG gerne zur Verfügung 

Mit freundlichen Gnißen 
Im Auftrag 


